
 

 

Verhaltensregeln und Ehrenkodex 
 

des Sportvereins Blau-Weiss Hollage e.V.  
im Rahmen des Schutzkonzepts 

 

 

1. Grundsätze 

Alle Beteiligten des Sportvereins Blau-Weiss Hollage e.V. verpflichten sich zu einem 

respektvollen, sicheren und wertschätzenden Miteinander. Ziel ist es, alle Mitglieder – 

insbesondere Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Personen – vor jeglicher Form von 

Gewalt, Missbrauch und Diskriminierung zu schützen. 

 

2. Geltungsbereich 

Diese Verhaltensregeln gelten für: 

- alle ehrenamtlich, neben- oder hauptamtlich Tätigen 

- Trainer*innen, Übungsleiter*innen, Betreuer*innen 

- Funktionsträger*innen (z. B. Vorstand) 

- Sowie alle Vereinsmitglieder bei offiziellen Vereinsaktivitäten 

 

3. Verhaltensregeln 

a) Respekt & Achtsamkeit 

Jedes Mitglied wird unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, sexueller 

Orientierung oder Alter gleichbehandelt. 

Wir respektieren die persönlichen Grenzen anderer – zum Beispiel bei Körperkontakt 

und räumlicher Nähe, in digitalen Kanälen wie Chats oder sozialen Medien sowie bei 

persönlichen Themen und Gefühlen. 

b) Körperkontakt 

Körperkontakt findet nur sportartspezifisch oder mit ausdrücklichem Einverständnis 

der Person statt. 

Unnötiger körperlicher Kontakt wird vermieden. Wenn es notwendig ist, wird er 

angemessen und nur mit Einverständnis der Person durchgeführt. 

c) Umgang mit Schutzbefohlenen 

Einzelbetreuung ohne Sichtkontakt zu anderen ist zu vermeiden. 

Gemeinsames Umkleiden oder Duschen mit Schutzbefohlenen ist untersagt. 

Geschlechtergetrennte Umkleidemöglichkeiten sind bereitzustellen. 

 



 

d) Kommunikation & Sprache 

Sexistische, diskriminierende oder sexualisierte Sprache ist 

nicht akzeptabel. 

Auch digitaler Austausch (z. B. WhatsApp) erfolgt respektvoll 

und zweckgebunden. 

e) Mediennutzung & Datenschutz 

Fotos/Videos werden nur mit schriftlicher 

Einverständniserklärung (bei Minderjährigen: der 

Erziehungsberechtigten) gemacht. 

Aufnahmen von Personen im Umkleide- oder Duschbereich sind grundsätzlich, im 

Falle von Minderjährigen ausnahmslos verboten. Ausnahmen im Erwachsenenbereich 

kann es geben, solange dies im Einverständnis der Aufgenommenen erfolgt (zum 

Beispiel anlässlich von sportlichen Erfolgen). Die Datenschutzvorgaben des Vereins 

sind einzuhalten. 

f) Kleidung 

Angemessene Kleidung ist zu tragen – dies gilt auch für Betreuende und Trainer*innen. 

g) Aufsichtspflicht & Verantwortung 

Verantwortliche sorgen für Schutz und Sicherheit in Trainings- und 

Wettkampfsituationen. 

Vorstandsmitglieder und Trainer*innen sind sich ihrer Vorbildrolle bewusst und leben 

diese aktiv. 

h) Prävention & Fehlerkultur 

Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, sich bei Verdachtsfällen zu melden. 

Es wird eine offene, sensible Fehlerkultur gepflegt. 

Ein standardisiertes Verfahren für Beschwerden ist in Arbeit bzw. vorhanden. 

 

4. Ehrenkodex 

Alle Verantwortungsträger*innen verpflichten sich durch Unterschrift auf der dritten Seite zu 

folgendem Ehrenkodex: 

Ich verpflichte mich, 

- die Persönlichkeit und Unversehrtheit aller mir anvertrauten Personen zu achten 

- keine Form von Gewalt – weder physisch, psychisch noch sexualisiert – auszuüben 

- den fairen, respektvollen Umgang auf und neben dem Platz zu fördern 

- Diskriminierung jeglicher Art aktiv entgegenzuwirken 

- bei Konflikten im Bedarfsfall professionelle Unterstützung zu suchen und Meldung an 

die zuständigen Stellen zu machen 

- den Kodex auch im Umgang mit Erwachsenen einzuhalten 

 



 

5. Organisation & Kontrolle 

- Das Präsidium prüft die Verhaltensregeln alle zwei Jahre und 

passt sie ggf. an 

- Die aktuelle, gültige Version ist über Teams für alle 

Funktionäre sichtbar abgelegt 

- Für besondere Veranstaltungen (z. B. Fahrten, Camps) sind  

ggf. zusätzliche Regelungen zu treffen 

- Alle Übungsleitenden legen ein erweitertes Führungszeugnis 

vor (alle 4 Jahre) 

- Neue Mitarbeitende werden angemessen und ausführlich eingearbeitet  

(ein Einarbeitungskonzept ist in Planung) 

- Eine Risikoanalyse wird regelmäßig durchgeführt und angepasst 

 

6. Konsequenzen 

Bei Verstößen gegen diese Verhaltensregeln erfolgt je nach Schweregrad eine angemessene 

Reaktion, z. B.: 

- Ermahnung oder Gespräch 

- Ausschluss von Vereinsangeboten 

- Meldung an externe Stellen (z. B. Jugendamt, Polizei) 

 

7. Anerkennung 

Hiermit erkenne ich die oben aufgeführten Regeln sowie den Ehrenkodex an und werde auf 

Basis der aufgeführten Punkte handeln.  

 

Name:    ________________________________________________________________ 

Vorname:    ________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift:  ________________________________________________________________ 


